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ders schweren Fällen mit Celdbuße bis zu fünfziguusend / Lagebezeichnung:

s8
lnkrafttreteIl

Dicsc Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Be
kandtmachung im Amtsblatt des Landkreises Wuzburg in
Kraf t .

Deutsche Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder fahr-
läsig Auflagen nach $ 5 Abs. I Satz 2 der Verordnung,
unter denen Genehmigungen nach $ 5 Abs. I Satz I der
Verordnung erterlt werden. nicht erfulli.

(6) Daneben können nach Art. 53 BayNatSchG die durch
die Ordnungswidrigkeit gewonnenen oder erlangten oder
die zu ihrer Begehung gebrauchten oder dazu bestimm.
ten Gegenstände einschließlich der bei der Ordnungswi
drigkeit verwendeten Verpackungs und Beförderungs.
mittel eingezogen werden. Es können auch Gegenstände
eingezogen werden, auf die sich die Ordnu ngswidrigke it
bezieht. $ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeite n ist
a nzuwenden.

südwestlich der Gemeinde Höchberg, südlich der Ge-
meinde Waldbüttelbrunn und nördlich des "Erbachsho-

. fes".

(2t Die Lage des Naturdenkmales und dessen Crenzen sind
in einer Flurkarte M l:2.500 orange eingetragen. Die
Karte ist Bestandteil der Verordnung.

Schutzzweck
Der "Bollinger See Sud" ist als flächenhaftes Naturdenkmal
zu schützen, da seine Erhaltung wegen der ökologischen Be
deutung (einzigartiges Mocr im Landkreis Wurzburg - Le
bensraum für besondere Pflanzen wie z.B. rundblättriger
Sonnentau, Rauschbeere und Tiere wie z. B. Lurche und In-
sektenl im öffentllchen Inreresse liegt.

$ 3
, Verbote

( l )Nach Ar t .  9  Abs.  4 BayNatschG is t  es verboten,  ohne
Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde die ge-
schützte Fläche zu verändern und zu zersrören, insbeson.
dere Eingriffe vorzunehmen, die zu einer Zerstörung, Be
schädigung oder Unrgestaltung dieser Fläche oder. ihrer
Bestandteile führen können. Es ist daher im Schutzgebiet
vor allcm verboten:

a) das GeLände innerhalb des geschützten Bereiches in
Bodengestalt oder Bestand zu verändern, Bodenbe,
standteile abzubauen, Grabungen vorzunehmen, den
Boden umzubrechen oder zu düngenl

b) den vorhandenen Bewuchs zu verändern. zu beschä.
digen oder zu beseitigen;

c) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben
oder Teile davon abzupflücken, abzuschneiden oder
abzureißen;

d) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu
beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen
anzubnngen sie zu fangen oder zu töten, oder Pup,
pen, Larven, Eier oder Nester und sonstige Brut- und
Wohnst?itten solcher Tiere fortzunehmen oder zu be-
schädigen;

e) Pflanzen oder Tiere einzubringen;

f) das geschützte Gclände zu verunreinigen, insbesonde
re dort Abfälle aller Art wegzuwerfen, abzulagem
oder zu verbrennen;

g)  Bi ld 'oder  Schr i f t ta fe ln anzubr ingen,  sorvei t  s ic  n icht
au f den Schutz des Cebietes hinweisen odcr der Wege
bezeichnu ng dicnen;

h)  Bauwerke a l ler  Ar t ,  auch sowei t  s ie  baurecht l ich n ichr
genehmigungspflichtig sind, Zäune und Einfriedun
gen a l ler  Ar t  und Drahl le i tungen zu err ichtcn;

l )  zu rer tcn;

j )  Erholungseinr ichtungen zu ersre l lcn.  z .  l l .  Aul .s tc l lc t l
t ,on Ruhcbänken.  Anla8e voo Gr i l lp lü tzcn.  Spic lp l l r
zen usu, :

Cleichzeitig treten die bestchenden Festsetzungen für einen- Tcilbereich des in $ | bezeichneten Schurzgegenstandes (Nr.
54 des Naturdenkmalbuches, veröffenrlicht im Anhang Il
zun Amtsbl .  Nr .  26 vom 25.  06.  1965)  außer Kraf t .

Würz burg, de,n 29. Juli 1982
Landratsamt Würzburg

gez. Dr. Schreier
Landrat

Nr. lV/5.173.Höch 3/80
Vollzug des Bayerischen Nalurschutzgesetzes (Bay-
NaSchG); Ausweisung eines ftichenhaften Naturdenkmales
in der Gemarkung Höchberg unter der_!919i9[ggg_]!g!

, linger See Süd", L4ndkreis Würzblrg.

Verordn ung

des Landratsamtes Wüzburg über den SchuU eines Natur,
dcnkmales in der Gemarkung Hdchberg Landkreis, Würz
burg unter der Bezeichnung

"Bollinger See Süd"

Aufgrund der  Ar t .9 .45 Abs.  I  Nr .4 und Arr .  37 Abs.2 Nr .
3 dcs Bayerischen Naturschurzgesetzes (BayNatSchG) vonr
21.  Ju l i  1973 (GVBl .  S.  437,  ber .  S.  562) ,  zu lerzr  gei inderr
durch Art. 63 Abs. 2 Bayerisches Jagdgeserz vom 13. Okro
ber  1978 (GVBl .  S.  678) ,  er läßt  das Landratsamr Würzburc
l ls  Untere Narurschulzbehördc fo lgende mi t  Schre ibcn dcr
l leg ierung von Unter f ranken vom 28.  07.  1982 Nr.  820
863 i .00.2/82 genehmigte

Rechtsrerordnung:

$ l

Schu tzgegenstand
l l l l ) i c  nachs tehend nä le r  bcschr iebcne F lächc  " l lo l l ingcr
Scc  S i id '  in  dcr  Wald lagc  " f  ie rgar ten"  rv i rd  a ls  Naturdenk-
na l  geschütz ( .  Das  f lächenhaf rc  Naturdcnknta l  ha l  c inc
( i ro l l c  von  ca .  2 .4  ha  und umfa iJ r  in  der  C icnrarkung lJ i rch
bcrg  c inc  Tc i l fache dcr  F lu rs t i t cknuntncr  432(

(s/
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k) die forstwirtschaftliche Nutzung im Bereich des Moo'
res und eines Randstreifens um das Moor im Silden
und im Osten mit einer Breite von 5 m;

I) bei der Durchfrlhrung der Holznutzung einen Kahl
schlag vorzunehmen.

(2) Es ist darilberhinaus verboten, das Naturdenkmal in an-
derer Weise zu schädigen, zu stören, zu gefährden oder in
seinem Aussehen zu beein(rächtigen, insbesondere inner-
halb der geschützten Fläche Fahrzcuge aller Art abzu-
stellen, zu zBlten, zu lagern, Feuer anzumachen oder zu
unterhalten, Motore laufen zu laasen, zu lärmen, mit Hif
fe von Geräten Schallzeichen zu geben, Tonübertra-
gungs- und Tonwiedergabegeräte zu benu(zen oder ähnli-
che die Ruhe störende Verrichtungen vorzunehmen.

$ 4
Ausnahmen

Ausgenommen von den Verboten des 0 I sind

L Die zur Erhaltung des Naturdenkmales erforderlichen
und von den Naturschutzbehörden angmrdneten
Uberwachungs-, Schutz- und Pflegemaßnahmen im ge.
setzlich zulässigen Umfang;

2. die rechtmäßige Ausübung der Jagd;

3. die sonstige ordnungsgemäße foßtwirtschaftliche Nut.
zung.

$s

Genehmigungen

(l ) Genehmigungen nach g 3 Abs. I dieser Verordnung kön-
nen nur für Maßnahmen erteilt werden, die dem Schutz.
zweck des Naturdenkmales nicht zuwiderlaufen. Sie kön-
nen unter Auflagen, unter Bedingungen oder b€fristet er-
teilt werden.

(2) Von den Verboten nach Art. 9 Abs. 4 BayNatSchG und'
$ 3 der Verordnung kann gemäß Art. 49 BayNaßchG in
Einzelftillen Befreiung erteilt werden, wenn

a) überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die Be,
freiung erfordem oder

b) die Beachtung der Verbote zu einer offenbar nicht be,
absich(igten Häne frlhren würde und die Abweichung
mit den öffen(lichen Belangen im Sinne des Bay,
NatSchG vereinbar ist.

(3) Die Befreiung kann unter Auflagen, untcr Bedingungen
odcr befristet erteilt werden. Zur Gewährleistung und Er-
frll lung dieser Nebenbestimmungen kann eine 4ngemes-
sene Sicherheitsleistung gefordert werden.

(4) Zustandig zur Entscheidung über die Genehmigung oder
die Bcfreiung ist das Landratsamt Würzburg als Untere
Na tu rsch u tzbehörde, sowcit für die Befreiung nicht nach
Art. 49 Abs. 3 Satz I I lalbsa(z 2 BayNatschc das Bayer.
Staalsn) in is ler ium f r i r  Landcscntwick lung und Umu'e l r .
lrrgcn als Oberste Naturschutzbchordc zuständi!. jst.

$ 6
Anzeigepflicht

Erhebliche Schäden und Mängel an dem Naturdenkmal
sind von den Eigentttmem bzw. Besitzem unverzilglich dem
l^andrahamt Wilzburg ali Unterer Naiunchutzbehöide
anzuzqigen (Art. 50 Abs. I BayNatSchG).
Die Anzeige kann gemäß Art. 50 Abs. I Satz 2 Bay-
NatSchG auch bei den Gemeinden Höchberg abgegeben
werden. Diese sind verpflichtet, die Anzeige unvezügiich an
das Landratsamt Wrtrzburg - Untere Naturschutzbehörde
- weiterzuleiten.

$ 7
Ordnungswidrigkeiten

(l) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 2 BayNatSchc kann mit Celd-
buße bis zu fünfzigtaus€nd Deutsche Mark belegt wer-
den" wer vorsätzlich oder fahrl,ässig entgegen Art. 9 Abs.
4 BayNatSchc in Verbindung mit 0 3 Abs. I und 2 der
Verordnung die geschützte Fläche ohne Genehmigung
zerstört oder veÄnderL

(2) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 4 BayNatSchc kann mit öeld-
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vors'ätzlich oder fahrlässig den Verboten des 0 3
Abs. 2 der Verordnung ohne Genehmigung zuwiderhan'

' d e l t .

(3) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchG kann mit Geld
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer voßätzlich oder fahrläsig vollziehbaren Aufla'
gen nach Art. 49 Abs- 2 BayNatSchG in Verbindung mil
$ 5 Abs. 3 der Verordnung nicht oder nicht rechtz€itig
oder nicht vollst?indig nachkommt-

(4) Nach Art. 52 Abs. 2 Nr. 4 BayNatSchG kann mit Geld'
buße bis zu zwanzigtausend Deutsche Mark, in beson
ders schweren Fällen mit Celdbuße bis zu fünfzigrausend
Deutsche Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder fahr'
hssig entgegen Art. 50 Abs. I BayNatSchG in Verbin-
dung mit $ 6 der Verordnung eine dort vorgeschriebene
Anzeige nicht unverzilBlich erstattet.

(5) Nach Art. 52 Abs. 2 Nr. 7 BayNatSchG kann mit Geld.
bufle bis zu zwanzigtausend Deutsche Mark, in beson-
ders schweren Fällen mit Geldbuße bis zu fünfziguusend
Deutsche Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder fahr-
läsig Auflagen nach $ 5 Abs. I Satz 2 der Verordnung,
unter denen Genehmigungen nach $ 5 Abs. I Satz I der
Verordnung erteilt werden, nicht erftillt.

(O Daneben können nach Art. 53 BayNatSchG die durch
die Ordnungswidrigkeit gewonnenen oder erlangten oder
die zu ihrer Begehung gebrauchten oder dazu bestimnl
ten Gegenstände einschließlich der bei der Ordnungswi
drigkeit verwendeten Verpackungs- und Beförderungs'
mittel eingezogen werden. Es können auch Gegenstände
eingezogen werden, auf die sich die Ordnungswid rigkeit
bezieht. $ 23 des Gesetzes tlber Ordnungswidrigkeiten ist
anzuwenden.

$ 8
lnkrafrtreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amllichcn Be
kanntmachung im Amtsblat r  des Landkre iscs Würzburg rn
K raf r .
Wurzburg,  den 29.  Ju l i  1982
Landratsamt Würzburg
get Dr. Scltraiar
Land ra t

i/.t/
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zu  den  Vero rdnungen  des  Landra tsamtes
würzbu rg  ,  von r -  29 .O7 .1982  übe r  d le  f l ächen-
ha f ten  Na tu rdenkma le  i n  de r  Wa) .d lage  I 'T ie r -

ga r t en I  un te r  den  Beze l chnungen :  "Bo l l l nge r
See Nord, ln den Gemarkungen Höchberg und
Wa ldbü t t e l b runn  und  ' r 8o l l i nge r  See 'Süd "  i n
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der Gemarkung Höcfbe rg.
(Amtsb la t t  des  Landk  re i  ses
tsr. 26 vom 4A.OS.'rf l fu
Die  Na tu rdenkma r  ska r te  i s t
de r  genann ten  ve ro rdnung .

Wü rzbu rg
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Gemarkung  Höchberg

, ,  Bo l l i nge rsee  Nord  und  Süd , ,

Topk  6225  F lu rk  79  54
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